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Mit der heutigen Ausgabe der SWDSZ begin-

nen wir uns der Anlage 1 zum Waffengesetz 

(Teil 1) zu widmen. Wahrscheinlich von den 

wenigsten Waffenbesitzern jemals gelesen, 

finden sich hier doch die so wichtigen Be-

griffsbestimmungen. Wie in den letzten 

Beiträgen auch, blau gekennzeichnet all 

das was geändert wurde und grün unsere 

Kommentare und Ergänzungen. Teil 2 der 

Anlage 1 zum Waffengesetz finden Sie in der 

nächsten Ausgabe der SWDSZ. 

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 4)

Begriffsbestimmungen

Abschnitt 1:

Waffen- und munitionstechnische Begriffe, Einstufung von 

Gegenständen

Unterabschnitt 1:

Schusswaffen

1.  Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1

1.1

Schusswaffen

Schusswaffen sind Gegenstände, die zum Angriff oder zur Ver-

teidigung, zur Signalgebung, zur Jagd, zur Distanzinjektion, zur 

Markierung, zum Sport oder zum Spiel bestimmt sind und bei

denen Geschosse durch einen Lauf getrieben werden

1.2

Gleichgestellte Gegenstände

Den Schusswaffen stehen gleich tragbare Gegenstände,

1.2.1

die zum Abschießen von Munition für die in Nummer 1.1 ge-

nannten Zwecke bestimmt sind,

1.2.2.

die in Anhang IV Nummer 18 der Richtlinie 2006/42/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufas-

sung) (ABl.L 157 vom 9.6.2006, S. 24; L 76 vom 16.3.2007, S. 

35), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 167/2013 (ABl.L 

60 vom 2.3.2013, S. 1) geändert worden ist, aufgeführt sind und 

zum Abschießen von Munition für andere als die in Nummer 1.1 

genannten Zwecke (insbesondere Schlachtzwecke, technische 

und industrielle Zwecke) bestimmt sind (tragbare Befestigungs-

geräte mit Treibladung und andere Schussgeräte), sofern

a) sie nicht die Anforderungen des § 7 Beschussgesetzes erfüllen 

und zum Nachweis das Kennzeichen der in § 20 Absatz 3

Satz 1 des Beschussgesetzes bezeichneten Stelle oder ein an-

erkanntes Prüfzeichen eines Staates, mit dem die gegenseitige 

Anerkennung der Prüfzeichen vereinbart ist, tragen oder

b) bei ihnen nicht die Einhaltung der Anforderungen nach An-

hang I Nummer 2.2.2.1 der Richtlinie 2006/42/EG durch Be-

scheinigung einer zuständigen Stelle des Mitgliedstaates oder 

des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

nachgewiesen ist,

1.2.3

bei denen bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen 

werden, deren Antriebsenergie durch Muskelkraft oder eine 

andere Energiequelle eingebracht und durch eine Sperrvor-

richtung gespeichert oder gehalten werden kann (zum Beispiel 

Armbrüste, Pfeilabschussgeräte). Dies gilt nicht für feste Körper, 

die mit elastischen Geschossspitzen (zum Beispiel Saugnapf aus 

Gummi) versehen sind, bei denen eine maximale Bewegungs-

energie der Geschossspitzen je Flächeneinheit von 0,16 J/cm ² 

nicht überschritten wird; 

1.3

Wesentliche Teile von Schusswaffen, Schalldämpfer

Wesentliche Teile von Schusswaffen und Schalldämpfer stehen, 

soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, den Schuss-

waffen gleich, für die sie bestimmt sind. Dies gilt auch dann, 

wenn sie mit anderen Gegenständen verbunden sind und die 

Gebrauchsfähigkeit als Waffenteil nicht beeinträchtigt ist oder 

mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen wiederhergestellt 

werden kann. Teile von Kriegswaffen im Sinne des Gesetzes über 

die Kontrolle von Kriegswaffen, die nicht vom Gesetz über die 

Kontrolle von Kriegswaffen erfasst und nachstehend als wesent-

liche Teile aufgeführt sind, sowie Schalldämpfer zu derartigen 

Waffen werden von diesem Gesetz erfasst;

1.3.1.1

der Lauf oder Gaslauf; der Lauf ist ein aus einem ausreichend 

festen Werkstoff bestehender rohrförmiger Gegenstand, der Ge-

schossen, die hindurchgetrieben werden, ein gewisses Maß an 

Führung gibt, wobei dies in der Regel als gegeben anzusehen ist, 
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wenn die Länge des Laufteils, der die Führung des Geschosses 

bestimmt, mindestens das Zweifache des Kalibers beträgt; der 

Gaslauf ist ein Lauf, der ausschließlich der Ableitung der Ver-

brennungsgase dient;  

1.3.1.2

der Verschluss; der Verschluss ist die Baugruppe einer Schuss-

waffe, welche das Patronen- oder Kartuschenlager nach hinten 

abschließt; bei teilbaren Verschlüssen sind Verschlusskopf und 

Verschlussträger jeweils wesentliche Teile; der Verschlusskopf ist 

das unmittelbar das Patronen- oder Kartuschenlager oder den 

Lauf abschließende Teil; der Verschlussträger ist das Bauteil, wel-

ches das Verriegeln und Entriegeln des Verschlusskopfs steuert;

1.3.1.3 

das Patronen- oder Kartuschenlager, wenn dieses nicht be-

reits Bestandteil des Laufes ist; das Patronen- oder Kartuschen-

lager ist ein Hohlkörper aus einem hinreichend festen Material, 

dessen Abmaße für die Aufnahme von Patronenmunition, Kar-

tuschenmunition oder Ladungen mit oder ohne Geschoss einge-

richtet sind und in dem die Munition oder Ladung gezündet wird; 

1.3.1.4 

bei Schusswaffen, bei denen zum Antrieb ein entzündbares 

flüssiges oder gasförmiges Gemisch verwendet wird, die Ver-

brennungskammer und die Einrichtung zur Erzeugung des 

Gemisches; 

1.3.1.5 

bei Schusswaffen mit anderem Antrieb die Antriebsvorrich-

tung, sofern diese fest mit der Schusswaffe verbunden ist;    

1.3.1.6 

das Gehäuse; das Gehäuse ist das Bauteil, welches den Lauf, die 

Abzugsmechanik und den Verschluss aufnimmt; setzt sich das 

Gehäuse aus einem Gehäuseober- und einem Gehäuseunterteil 

zusammen, sind beide Teile wesentliche Teile; das Gehäuseober-

teil nimmt den Lauf und den Verschluss auf; das Gehäuseunter-

teil nimmt die Abzugsmechanik auf; bei Kurzwaffen wird das 

Gehäuseunterteil als Griffstück bezeichnet; 

1.3.1.7 

vorgearbeitete wesentliche Teile von Schusswaffen sowie 

Teile und Reststücke von Läufen und Laufrohlingen, wenn 

sie mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen fertiggestellt 

werden können. 

1.3.2 

Führendes wesentliches Teil ist das Gehäuse; wenn dieses aus 

Gehäuse-ober- und Gehäuseunterteil zusammengesetzt ist, das 

Gehäuseunterteil (Griffstück bei Kurzwaffen); wenn kein Ge-

häuse vorhanden ist, ist der Verschluss führendes wesentliches 

Teil; wenn kein Verschluss vorhanden ist, ist der Lauf führendes 

wesentliches Teil.

1.3.3 

Schalldämpfer sind Vorrichtungen, die der wesentlichen 

Dämpfung des Mündungsknalls dienen und für Schusswaffen 

bestimmt sind.  

1.4 

Unbrauchbar gemachte Schusswaffen (Dekorationswaffen)

Schusswaffen sind unbrauchbar gemacht, wenn die zuständige 

Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union für diese 

Schusswaffen eine Bescheinigung nach Artikel 3 Absatz 4 der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission vom 

15. Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über 

Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass 

Feuerwaffen bei der Deaktivierung endgültig unbrauchbar ge-

macht werden (ABl. L 333 vom 19.12.2015, S. 62), die zuletzt

durch die Durchführungsverordnung (EU) 2018/337 (ABl. L 65

vom 8.3.2018, S. 1) geändert worden ist, ausgestellt hat und

die zuständige Behörde die Schusswaffen gemäß Artikel 5 der

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 gekennzeichnet hat. 

1.5 

Salutwaffen

Salutwaffen sind 

1.5.1 veränderte Langwaffen, die unter anderem für Theaterauf-

führungen, Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen bestimmt sind, 

wenn sie die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) das Patronenlager muss dauerhaft so verändert sein, dass keine

Patronen- oder pyrotechnische Munition geladen werden

kann,

b) der Lauf muss in dem dem Patronenlager zugekehrten Drittel

mindestens sechs kalibergroße, offene Bohrungen oder andere 

gleichwertige Laufveränderungen aufweisen und vor diesen

in Richtung der Laufmündung mit einem kalibergroßen ge-

härteten Stahlstift dauerhaft verschlossen sein,

c) der Lauf muss mit dem Gehäuse fest verbunden sein, sofern es

sich um Waffen handelt, bei denen der Lauf ohne Anwendung

von Werkzeugen ausgetauscht werden kann,

d) die Änderungen müssen so vorgenommen sein, dass sie nicht

mit allgemein gebräuchlichen Werkzeugen rückgängig ge-

macht und die Gegenstände nicht so geändert werden kön-

nen, dass aus ihnen Geschosse, Patronen- oder pyrotechnische 

Munition verschossen werden können, und
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e) der Verschluss muss ein Kennzeichen nach Abbildung 11 der

Anlage II zur Beschussverordnung tragen;

1.5.2 Schusswaffen, die vor dem 1. April 1976 entsprechend 

den Anforderungen des § 3 der Ersten Verordnung zum Waf-

fengesetz vom 19. Dezember 1972 (BGBl. I S. 2522) verändert 

worden sind;

1.6

Anscheinswaffen

Anscheinswaffen sind

1.6.1

Schusswaffen, die ihrer äußeren Form nach im Gesamterschei-

nungsbild den Anschein von Feuerwaffen (Anlage 1 Abschnitt 

1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.1) hervorrufen und bei denen zum 

Antrieb der Geschosse keine heißen Gase verwendet werden,

1.6.2

Nachbildungen von Schusswaffen mit dem Aussehen von Schuss-

waffen nach Nummer 1.6.1 oder

1.6.3

unbrauchbar gemachte Schusswaffen mit dem Aussehen von 

Schusswaffen nach Nummer 1.6.1. Ausgenommen sind solche 

Gegenstände, die erkennbar nach ihrem Gesamterscheinungs-

bild zum Spiel oder für Brauchtumsveranstaltungen bestimmt 

sind oder die Teil einer kulturhistorisch bedeutsamen Sammlung 

im Sinne des § 17 sind oder werden sollen oder Schusswaffen, 

für die gemäß § 10 Abs. 4 eine Erlaubnis zum Führen erforder-

lich ist. Erkennbar nach ihrem Gesamterscheinungsbild zum 

Spiel bestimmt sind insbesondere Gegenstände, deren Größe 

die einer entsprechenden Feuerwaffe um 50 Prozent über- oder 

unterschreiten, neonfarbene Materialien enthalten oder keine 

Kennzeichnungen von Feuerwaffen aufweisen.

2. Arten von Schusswaffen

2.1 

Feuerwaffen

dies sind Schusswaffen nach Nummer 1.1, bei denen ein Ge-

schoss mittels heißer Gase durch einen 

oder aus einem Lauf getrieben wird.

2.2

Automatische Schusswaffen:

dies sind Schusswaffen, die nach Abgabe eines Schusses selbst-

tätig erneut schussbereit werden und bei denen aus demselben 

Lauf durch einmalige Betätigung des Abzuges oder einer anderen 

Schussauslösevorrichtung mehrere Schüsse abgegeben werden 

können (Vollautomaten) oder durch einmalige Betätigung des 

Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung jeweils 

nur ein Schuss abgegeben werden kann (Halbautomaten). Als 

automatische Schusswaffen gelten auch Schusswaffen, die mit 

allgemein gebräuchlichen Werkzeugen in automatische Schuss-

waffen geändert werden können. Als Vollautomaten gelten auch 

in Halbautomaten geänderte Vollautomaten, die mit den in Satz 

2 genannten Hilfsmitteln wieder in Vollautomaten zurück ge-

ändert werden können. Double-Action Revolver sind keine halb-

automatischen Schusswaffen. Beim Double-Action Revolver wird 

bei Betätigung des Abzuges durch den Schützen die Trommel 

weitergedreht, so dass das nächste Lager mit einer neuen Pat-

rone vor den Lauf und den Schlagbolzen zu liegen kommt, und 

gleichzeitig die Feder gespannt. Beim weiteren Durchziehen des 

Abzuges schnellt der Hahn nach vorn und löst den Schuss aus.

2.3

Repetierwaffen; 

dies sind Schusswaffen, bei denen das Zuführen der Patrone aus 

einem Magazin, das Abfeuern und das Entfernen der Patrone 

oder Patronenhülse mit Hilfe eines nur von Hand zu betätigen-

den Mechanismus erfolgt. 

2.4

Einzelladerwaffen; 

dies sind Schusswaffen ohne Magazin mit einem oder mehreren 

Läufen, die vor jedem Schuss aus demselben Lauf von Hand 

geladen werden.

2.5

Langwaffen; 

dies sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in geschlosse-

ner Stellung insgesamt länger als 30 cm sind und deren kürzeste 

bestimmungsgemäß verwendbare Gesamtlänge 60 cm über-

schreitet; Kurzwaffen sind alle anderen Schusswaffen.
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2.6

Schreckschusswaffen; 

dies sind Schusswaffen mit einem Kartuschenlager, die zum Ab-

schießen von Kartuschenmunition bestimmt sind. 

2.7

Reizstoffwaffen; 

dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschen-

lager, die zum Verschießen von Reiz- oder anderen Wirkstoffen 

bestimmt sind.

2.8

Signalwaffen; 

dies sind Schusswaffen mit einem Patronen- oder Kartuschen-

lager oder tragbare Gegenstände nach Nummer 1.2.1, die zum 

Verschießen pyrotechnischer Munition bestimmt sind.

2.9

Druckluft- und Federdruckwaffen und Waffen, bei denen 

zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase verwendet 

werden;

Federdruckwaffen sind Schusswaffen, bei denen entweder Fe-

derkraft direkt ein Geschoss antreibt (auch als Federkraftwaffen 

bezeichnet) oder ein federbelasteter Kolben in einem Zylinder 

bewegt wird und ein vom Kolben erzeugtes Luftpolster das 

Geschoss antreibt.

Druckluftwaffen sind Schusswaffen, bei denen Luft in einen 

Druckbehälter vorkomprimiert und gespeichert sowie über ein 

Ventilsystem zum Geschossantrieb freigegeben wird. Waffen, bei 

denen zum Antrieb der Geschosse kalte Treibgase Verwendung 

finden, sind z. B. Druckgaswaffen.

WSV:

Jeglicher Umgang mit Waffen unterliegt in Deutschland dem Waf-

fengesetz (WaffG). Die Anlage 1 zum WaffG definiert, wann ist ein 

Gegenstand eine Waffe. Dabei geht es neben den Schusswaffen 

u.a. auch um Nachbildungen, Signalwaffen, Schreckschusswaffen

sowie um Hieb- oder Stichwaffen.

Begriffe und Sachverhalte werden in Anlagen zum Gesetz erläutert. 

Sie sind eine wichtige Grundlage für die Rechtsprechung. 

Oftmals handelt es sich bei den Änderungen um Richtigstellungen, 

eindeutigere Formulierungen und natürlich auch um Neufassungen, 

weil sich das Gesetz geändert hat.

Unbedingt beachten, bei den Definitionen zu den wesentlichen 

Teilen von Schusswaffen wurden Änderungen vorgenommen (z.B. 

Thema Gehäuse). 
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